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§ 291 
Krankenversichertenkarte 

  

(1) Die Krankenkasse stellt spätestens bis zum 1. Januar 1995 für jeden Versicherten eine 
Krankenversichertenkarte aus, die den Krankenschein nach § 15 ersetzt. Die Karte ist von dem 
Versicherten zu unterschreiben. Sie darf vorbehaltlich § 291a nur für den Nachweis der Berechtigung 
zur Inanspruchnahme von Leistungen im Rahmen der vertragsärztlichen Versorgung sowie für die 
Abrechnung mit den Leistungserbringern verwendet werden. Die Karte gilt nur für die Dauer der 
Mitgliedschaft bei der ausstellenden Krankenkasse und ist nicht übertragbar. Bei Inanspruchnahme 
ärztlicher Behandlung bestätigt der Versicherte auf dem Abrechnungsschein des Arztes das 
Bestehen der Mitgliedschaft durch seine Unterschrift. Die Krankenkasse kann die Gültigkeit der 
Karte befristen. 

  

(2) Die Krankenversichertenkarte enthält neben der Unterschrift und einem Lichtbild des 
Versicherten in einer für eine maschinelle Übertragung auf die für die vertragsärztliche Versorgung 
vorgesehenen Abrechnungsunterlagen und Vordrucke (§ 295 Abs. 3 Nr. 1 und 2) geeigneten Form 
vorbehaltlich § 291a ausschließlich folgende Angaben: 

1. Bezeichnung der ausstellenden Krankenkasse, einschließlich eines Kennzeichens für die 
Kassenärztliche Vereinigung, in deren Bezirk das Mitglied seinen Wohnsitz hat, 

2. Familienname und Vorname des Versicherten, 

3. Geburtsdatum, 

4. Geschlecht, 

5.  Anschrift, 

6. Krankenversichertennummer, 

7. Versichertenstatus, für Versichertengruppen nach § 267 Abs. 2 Satz 4 in einer 
verschlüsselten Form, 

8. Zuzahlungsstatus, 

9. Tag des Beginns des Versicherungsschutzes, 

10. bei befristeter Gültigkeit der Karte das Datum des Fristablaufs; 

die Erweiterung der Krankenversichertenkarte um das Lichtbild sowie die Angaben zum 
Geschlecht und zum Zuzahlungsstatus haben spätestens bis zum 1. Januar 2006 zu erfolgen; 
Versicherte bis zur Vollendung des 15. Lebensjahres sowie Versicherte, deren Mitwirkung bei der 
Erstellung des Lichtbildes nicht möglich ist, erhalten eine Krankenversichertenkarte ohne Lichtbild. 
Sofern für die Krankenkasse Verträge nach § 83 Satz 2 geschlossen sind, ist für die Mitglieder, die 
ihren Wohnsitz außerhalb der Bezirke der beteiligten Kassenärztlichen Vereinigungen haben, als 
Kennzeichen nach Satz 1 Nr. 1 das Kennzeichen der kassenärztlichen Vereinigung zu verwenden, in 
deren Bezirk die Krankenkasse ihren Sitz hat. 

  

(2a) Die Krankenkasse erweitert die Krankenversichertenkarte nach Absatz 1 bis spätestens zum 
1. Januar 2006 zu einer elektronischen Gesundheitskarte nach § 291a. Neben der Verwendung nach 
Absatz 1 Satz 3 hat die Gesundheitskarte die Durchführung der Anwendungen nach § 291a Abs. 2 
und 3 zu gewährleisten. Über die Angaben nach Absatz 2 Satz 1 hinaus kann die elektronische 
Gesundheitskarte auch Angaben zum Nachweis von Wahltarifen nach § 53 und von zusätzlichen 
Vertragsverhältnissen sowie in den Fällen des § 16 Abs. 3aAngaben zum Ruhen des Anspruchs auf 



Leistungen enthalten. Die elektronische Gesundheitskarte muss technisch geeignet sein, 
Authentifizierung, Verschlüsselung und elektronische Signatur zu ermöglichen. 

  

(3) Das Nähere über die bundesweite Gestaltung der Krankenversichertenkarte vereinbaren die 
Vertragspartner im Rahmen der Verträge nach § 87 Abs. 1. 

  

(4) Bei Beendigung des Versicherungsschutzes oder bei einem Krankenkassenwechsel ist die 
Krankenversichertenkarte von der bisherigen Krankenkasse einzuziehen. Abweichend von Satz 1 
kann der Spitzenverband Bund der Krankenkassen zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit und der 
Optimierung der Verfahrensabläufe für die Versicherten die Weiternutzung der elektronischen 
Gesundheitskarte bei Kassenwechsel beschließen; dabei ist sicherzustellen, dass die Daten nach 
Absatz 2 Nr. 1, 6, 7, 9 und 10 fristgerecht aktualisiert werden. Der Beschluss bedarf der 
Genehmigung des Bundesministeriums für Gesundheit. Vor Erteilung der Genehmigung ist dem 
Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Gelegenheit zur 
Stellungnahme zu geben. Wird die elektronische Gesundheitskarte nach Satz 1 eingezogen, hat die 
einziehende Krankenkasse sicherzustellen, dass eine Weiternutzung der Daten nach § 291a Abs. 3 
Satz 1 durch die Versicherten möglich ist. Vor Einzug der elektronischen Gesundheitskarte hat die 
einziehende Krankenkasse über Möglichkeiten zur Löschung der Daten nach § 291a Abs. 3 Satz 
1 zu informieren. Die Sätze 5 und 6 gelten auch bei Austausch der elektronischen Gesundheitskarte 
im Rahmen eines bestehenden Versicherungsverhältnisses. 
 


